
1

WWAASS  IISSTT  FFAAIIRREERR  HHAANNDDEELL??  Fair Procura:
Öffentliche Verwaltungen aktiv für
nachhaltige Entwicklung



2

WWAASS  IISSTT  FFAAIIRREERR  HHAANNDDEELL??

EFTA European Fair Trade Association

Autor: Inmaculada Rodríguez, EFTA Fair Procura Koordinator,
European Fair Trade Association (EFTA)
124 rue du Commerce
1000 Brussels, Belgium
fair-procura@eftafairtrade.org

Copyright © EFTA, Brussels, 2005

Layout der deutschen Version: Marta Anglada Roig (ICLEI)

Photo Copyrights der deutschen Version:
Fairtrade Foundation – www.fairtrade.org.uk
Fairtrade Austria – www.fairtrade.at
Fairtrade Ireland – www.fairtrade.ie

Danksagung: EFTA dankt der Europäischen Kommission, CTM Altromercato, Fair Trade Organisatie,
IDEAS, Oxfam Wereldwinkels, Marc Martens (Bird & Bird) and Silke Moschitz (EUROCITIES
Secretariat) für ihren Rat und ihre Beiträge zu dieser Studie.

Die Studie, auf die dieser Bericht basiert, wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen
Kommission ausgeführt. Der Inhalt dieses Bericht spiegelt keinesfalls die Position der Europäischen
Kommission wieder, sondern obliegt der alleinigen Verantwortung der European Fair Trade
Association (EFTA)

Dieser Hintergrundbericht wird in den nächsten zwei Jahren des „Fair Procura: öffentliche
Verwaltungen aktiv für nachhaltige Entwicklung“ - Projekts, im Einklang mit der Entwicklung des
Leitfadens der Europäischen Kommission und der Rechtsprechung des Europäischem Gerichtshofes,
sowie der Entwicklung des Fairen Handels aktualisiert werden.



3

WWAASS  IISSTT  FFAAIIRREERR  HHAANNDDEELL??
Inhaltsangabe
Inhaltsangabe..................................................................................................................................3

Einführung ......................................................................................................................................4

1.   Was ist fairer Handel………………………………………………………………… ………….  5

1.1. Wie erkennt man Produkte aus Fairem Handel?............................................................................. 8

1.1.1. Das Kennzeichen für Fairhandels-Organisationen...................................................................... 9

1.1.2. Das Gütesiegel für fair gehandelten Produkte........................................................................... 10

1.1.3 Hin zu einem koordinierten gemeinsamen Qualitätssystem für Fairen Handel ........................ 11

1.2. Netzwerke Fairen Handels............................................................................................................ 11

2. Warum sollten wir Fairen Handel unterstützen? …… ……………………………………...12

2.1. Die internationale Gemeinschaft erachtet Fairen Handel als Schlüsselinstrument für nachhaltige
Entwicklung............................................................................................................................................. 13

2.2. Die EU erachtet Fairen Handel als Werkzeug der nachhaltigen Entwicklung und zur Reduzierung

der Armut.……………………………………………………………………………………………….14

2.3.  Konsum fair gehandelter Produkte – Nur schöne Worte? Setzen Sie sie in die Tat um!............. 15

3. Faire Beschaffung  ……………………………………………………………………………….. 18

3.1. Fairen Handel in öffentliche Beschaffung integrieren – Ist das was Neues?.................................... 20

3.2. Was sollten öffentliche Behörden bei der Beschaffung von Produkten aus Fairem Handel
beachten?…………………..................................................................................................................... 21

3.3. Wie Belange Fairen Handels in die verschiedenen Stadien des öffentlichen Beschaffungsprozesses
integrieren................................................................................................................................................ 22

3.3.1. Schritte die im offentlichen Beschaffungsprozes beachtet werden sollten ................................ 23

3.3.2. Die Wahl des Vertragsgegenstandes......................................................................................... 23

3.3.3 Die technischen Spezifikationen................................................................................................ 25

3.3.4. Varianten................................................................................................................................... 28

3.3.5. Auswahl von Lieferanten, Dienstleister, die den Vertrag erfüllen können................................ 29

3.3.6. Auftragsvergabe ........................................................................................................................ 29

4. Tue gutes und rede darüber  …………………………………………………………………… 33

Schlußfolgerungen



4

WWAASS  IISSTT  FFAAIIRREERR  HHAANNDDEELL??

Einführung

Immer öfter nehmen öffentliche Behörden durch ihre täglichen Beschlüsse aktiv an der nachhaltigen
Entwicklung teil, auch durch ihre Beschaffungspraxis. Diese Entwicklungen werden begrüßt und
unterstützt durch eine internationale Gemeinschaft, die öffentliche Behörden darin bestärkt, auf allen
Ebenen nachhaltige Entwicklungsstrategien zu verfolgen. Dazu gehört auch die nachhaltige öffentliche
Beschaffung. Immer mehr Mitbürger sorgen sich um die Umwelt und den Fortschritt in
Entwicklungsländern.

Neben der Aufnahme von umweltverträglichen und sozialen Gesichtspunkten in ihren
Beschaffungsabläufen, geht eine wachsende Zahl von öffentliche Institutionen einen Schritt weiter,
indem sie Fairen Handel verstärkt fördert. Öffentliche Behörden, die Entscheidungen im Bezug auf
Fairen Handel in ihre Beschaffungsstrategien integrieren, können einen wichtigen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung leisten. Ihre Beschlüsse hinsichtlich nachhaltiger Beschaffung nehmen nicht
nur einen Einfluss auf das Leben der Produzenten in den Entwicklungsländern, sondern geben auch ein
Beispiel für Bürger und private Unternehmen.

Auf diese Weise sind Konzepte wie „Umweltorientierte Beschaffung“ oder „sozial/ethische
Beschaffung“ und „Beschaffung aus Fairem Handel“ – d.h. Belange Fairen Handels in die
verschiedenen Stadien des öffentlichen Beschaffungsprozesses zu integrieren und die wesentlichen
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts einzuhalten -, ein legitimes öffentliches Mittel um zur
nachhaltigen Entwicklung beizutragen und Armut zu verringern.

Der erste Teil dieser Hintergrundstudie bemüht sich darum, das Konzept des Fairen Handels in
detaillierter Form darzustellen. Der zweite und dritte Teil versucht, öffentlichen Institutionen
politische und rechtliche Hilfestellung dabei zugeben, sich für Produkte aus Fairem Handel in
öffentlichen Ausschreibungen zu entscheiden und so einen Beitrag zur gerechten Zukunft von
Entwicklungsländern zu leisten. Der vierte Teil beschäftigt sich mit der Notwendigkeit von
Sensibilisierungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit im Bezug auf nachhaltige Konsumalternativen.
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1.   WAS IST FAIRER HANDEL 1

1.1    Wie erkennt man Produkte aus Fairem Handel

    1.2   Netzwerke Fairen Handels

1 Weitere Informationen über den Fairen Handel, über Ursprung, Geschichte, Zahlen etc. finden Sie im Buch über
Fairen Handel, das unter info@fairtrade-advocacy.org bestellt werden kann.
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Wir verlangen Zusammenarbeit – um unabhängig zu werden, um zu überleben und um unsere
Träume zu realisieren. Wir wollen keine Almosen: wir brauchen keine Hilfe. Wir möchten
Selbstachtung und ein anständiges und würdevolles Leben führen, um für unsere Träume zu
arbeiten, für unsere Mühen anerkannt zu werden. Genau wie du wollen wir eine fairere Welt”.1

Der internationale Handel begünstigt nicht jeden in der Welt. Viele Menschen leben in Armut, werden
nicht mit Würde behandelt und erhalten keinen gerechten Lohn für ihre Arbeit. Dies führte zur
Entstehung des Konzepts „Fairen Handel“, das zum Ziel hat, Produzenten in weniger entwickelten
Ländern einen fairen Preis zu garantieren, der nicht nur die realen Produktions- und  Arbeitskosten
reflektiert, sondern der auch eine sozial gerechte und umweltverträgliche Produktion ermöglicht.
Fairer Handel funktioniert in Zusammenarbeit mit benachteiligten Produzenten, die ihnen dabei hilft,
einen Markt für ihre Produkte zu finden, zu einem Preis der nicht nur den realen Wert ihrer Arbeit
widerspiegelt, sondern ihnen auch dabei hilft, ein gerechtes und gesundheitsverträgliches Leben zu
führen, ihren Kindern Zugang zu Bildung verschafft und ihren Kommunen dabei hilft, sich weiter zu
entwickeln.
Fairer Handel bietet Produzenten in Zusammenarbeit mit ihren Handelspartnern, die Möglichkeit der
Kapazitätsbildung, sich besser zu organisieren, für ihre Rechte einzutreten und ihre Kommunen zu
entwickeln. Fairer Handel bietet auch die Möglichkeit der gemeinsamen Teilhaberschaft in Betrieben
zwischen Nord und Süd. Fünf Millionen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika profitieren
gegenwärtig vom Fairen Handel. Dazu gehören Produzenten, Bauern in kleinen und mittelgroßen
Betrieben, Kleinbesitzer und Kooperativen, die Kaffee, Tee, Kakao, Bananen andere tropische Früchte
und Nüsse anbauen, Honig oder Kunstgewerbe produzieren.2

Im Jahr  2001 verabschiedeten die vier größten Netzwerke Fairen Handels, FLO (Fair Trade Labelling
Organisations International), IFAT (the International Fair Trade Association), NEWS! (the Network of
European World Shops) and EFTA (the European Fair Trade Association), gemeinsam bekannt als
“FINE”, ein Dokument, in dem die Definition und die Prinzipien Fairen Handels dargelegt wurden.
Die vereinbarte Definition lautet wie folgt:

Das Dokument legt die Merkmale des Fairen Handels und seine strategische Zielsetzung dar:

                                                          
1 Eine Gruppe von Kunsthandwerkerinnen in Bangladesh schickte diese Nachricht an IFAT, the International Fair Trade Association.
2 Für weitere Informationen, siehe Fußnote 1

“Fairer Handel ist eine Handelsbeziehung zwischen Partnern, basierend auf Dialog,
Transparenz und Respekt, die eine gerechtere Verteilung im internationalen  Handel schaffen
soll. Er trägt zur nachhaltigen Entwicklung bei, indem er bessere Handelsbedingungen bietet
und die Rechte von marginalisierten Produzenten und Arbeitern besonders im Süden sichert.
Organisationen Fairen Handels (unterstützt durch die Konsumenten) unterstützen aktiv
Produzenten, Sensibilisierunginitiativen und Kampagnen für Veränderung der
Rahmenbedingungen und Praxis des konventionellen internationalen Handels“

�  Bewußt mit marginalisierten Produzenten und Arbeitern zusammenzuarbeiten, um ihnen
aus einer Position der Schwäche zu mehr Sicherheit und wirtschaftlicher Autonomie zu
verhelfen.

�  Produzenten und Arbeiter in ihren lokalen Strukturen zu stärken, um ihnen eine aktive
Rolle für eine gerechte Weltwirtschaft zu gewähren.

�  Aktiv  eine größere Rolle und einen gerechteren Anteil in der globalen Arena des
internationalen Handels einzunehmen.
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Letztlich, legt das Dokument die Prinzipien, die dem Fairen Handel zu Grunde liegen dar, auf denen
die Standards/Kriterien für das Monitoring durch die vier Netzwerke (FINE) beruhen.

1. Organisationen Fairen Handels

Organisationen Fairen Handels gehen eine klare Verpflichtung gegenüber Fairem Handel als
den Kernpunkt ihrer Aufgabe ein. Darüber hinaus unterscheiden sie sich neben ihren
Aktivitäten im  Fairen Handels dadurch, dass sie
�  Produzenten mit finanzieller, technischer und organisatorischer Unterstützung beistehen
�  Bewusstsein in Nord und Süd fördern
�  Sensilibisierungsmaßnahmen für eine Änderung der Regeln und Praktiken des

konventionellen internationalen Marktes unterstützen

2. Handelbeziehungen

Handel als gegenseitige vorteilhafte Partnerschaft, basierend auf Dialog, Transparenz
und gegenseitigen Respekt, zu sehen:

�  Einander mit Respekt zu begegnen, und dabei verschiedene Kulturen und Rollen in
Betracht ziehend

�  Transparenz und Rechenschaft in der Organisation, den Finanzen und Strukturen
aufweisen, entsprechend dem Gesetz und den Abkommen für Fairen Handel

�  Informationsaustausch um den Zugang zum Markt zu fördern
�  Offen und konstruktiv zu kommunizieren
�  Eventuellen Konflikten mit Dialog und außergerichtlichen Entscheidungen zu begegnen

3. Bessere Handelsbedingungen durch Fairen Handel

Die Handelsbedingungen verbessern sich mittels:
�  Zahlung eines fairen Preises im regionalen und lokalen Kontext (ein fairer Preis deckt nicht

nur die Produktionskosten, sondern macht soziale und umweltverträgliche Produktion
möglich)

�  Hilfe bei Anträgen für Vorauszahlungen vor Ernte oder Produktion (auf Anfrage) um
Verschuldung der Produzenten vorzubeugen

�  Die Handelskonditionen müssen Kontinuität gewährleisten und längerfristig angelegt sein
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1.1. Wie erkennt man Produkte aus Fairem Handel?

Ein Produkt aus Fairen Handel muss im Einklang mit den Grundsätzen und der Philosophie des Fairen
Handels, wie bereits oben beschrieben, stehen. Wenn ein Unternehmen glaubhaft machen kann, dass
seine Produkte mit diesen Prinzipien übereinstimmen, können sie als Produkte aus Fairem Handel
angesehen werden.

Letztendlich können Produkte in Betracht gezogen werden, wenn sie:
�  von einer Fairhandels-Organisation importiert und vertrieben werden, die das Kennzeichen der

Fairhandels-Organisationen trägt; oder
�  das Gütesiegel für fair gehandelte Produkte aufweisen.

4. Die Rechte von Produzenten und Arbeitern sichern

Die Rechte von Produzenten zu sichern und zu verbessern, und sich dazu verpflichten:
Ein faires Entgelt zu zahlen (nicht nur das Existenzminimum, sondern ein ausreichender Lohn)
�  Einen sozialverantwortlichen, sicheren und gesundheitsverträglichen Arbeitsplatz zur

Verfügung zu stellen
�  Im Einklang mit nationalen Gesetzen zu handeln und Konditionen aufrecht zu erhalten, die

die Menschenrechte von Arbeitern und Produzenten, wie durch die UN definiert, schützen
und die Kernpunkte für Arbeitsstandards, wie durch die ILO (International Labour
Association), definiert, umsetzen.

Im besonderen, ILO Konvention Nos. 29 und 105, die die Unterlassung von Zwangsarbeit in jeder Form verlangen; No. 87 die
allen Arbeitern und Angestellten das Recht einräumt, Organisationen ohne vorherige Absprache zu gründen oder beizutreten;
No. 98 das Recht auf freien Wettbewerb; No. 100 das Recht auf gleichen Lohn für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit; No.
111, die aufruft, nationale Strategien zur Eliminierung von Diskriminierung im Bezug auf Einstellung, Fördermaßnahmen und
Arbeitskonditionen, auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, politischer Einstellung, nationaler
und sozialer Herkunft und durch Gleichstellung Möglichkeiten und Behandlung zu fördern.; and No. 138, die auf die
Abschaffung der Kinderarbeit abzielt, und dass das Mindestalter bei Einstellung von Kindern dem Alter von Kindern bei
Abschluss der Schulpflicht entspricht.

5. Prozess der nachhaltigen Entwicklung

Langfristige Verbesserungen im Bezug auf die ökonomischen und sozialen Möglichkeiten
von kleinen Produzenten und Arbeitern zu fördern und umweltverträgliche Methoden in
den Organisationen zu unterstützen, durch:

�  Die Stärkung von Organisationen kleinerer Produzenten (sog. Kooperativen)
�  Die Teilhabe und Mitwirkung an Entscheidungsprozessen von seiten der Produzenten und

Arbeiter
�  Ausbildung, Kapazitätsförderung und Personalentwicklung, besonders für Frauen
�  Die aktive Ermutigung umweltverträgliche Methoden und verantwortliche

Produktionsweisen zu fördern
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Produkte aus Fairem Handel sind auf die gleiche Weise erhältlich wie herkömmliche Produkte und
können heute in vielen Geschäften oder Supermärkten gekauft werden (es gibt auch ein großes
Netzwerk von 3000 Eine-Welt-Läden).

1.1.1. Das Kennzeichen für Fairhandels-Organisationen
1.1.1. 
Beim Kennzeichen der Fairhandels-Organisationen beschaffen Fairhandels-Organisationen (FTOs -
Fair Trade Organisations) ihre Produkte direkt bei kleinen Produzenten und Kooperativen, und
importieren und vertreiben sie. Viele der Produkte, importiert durch FTOs und vertrieben durch Eine-
Welt–Läden, sind nicht gekennzeichnet. Im Gegensatz zum Fairen Handel-Gütesiegel (wie unten
erläutert), wird das Kennzeichen an die Fairhandels-Organisationen (FTOs) vergeben und nicht an das
Produkt selbst. Das Kennzeichen garantiert Konsumenten, dass sie Produkte kaufen, die dem Standard
des Fairen Handels entsprechen.

International Fair Trade Association (IFAT)

The International Fair Trade Association, IFAT, ist ein Netzwerk von FTOs und
Produzentenorganisationen in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und dem Pazifik. Seine
Hauptziele sind es, neue Vernetzungsmöglichkeiten, Information und technische Unterstützung
anzubieten, den Marktzugang zu verbessern und Bildungsmaßnahmen, Sensibilisierung- und
Interessenvertretungsinitiativen zu unterstützen.3 IFAT hat ein Kontrollsystem für Organisationen
Fairen Handels entwickelt, das deren Glaubwürdigkeit bei politischen Entscheidungsträgern,
herkömmlichen Unternehmen und Konsumenten stärken soll. Das IFAT Kontrollsystem teilt sich in
drei Schritte

�  Selbsteinschätzung gegenüber den Standards der Organisationen für Fairen Handel
�  Absprache zwischen den Handelspartnern
�  Externer Nachweis

Die IFAT Standards zielen darauf ab, Möglichkeiten für ökonomisch benachteiligte Produzenten zu
schaffen, sowie Transparenz, Verantwortlichkeit und Kapazitätsförderung zu garantieren. Sie fördern
den Fairen Handel, als auch die Situation von Frauen, Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen. Weiters
verbessern sie den Umweltschutz und gewähren einen fairen Preis.4 Wenn eine Fairhandels-
Organisation erfolgreich den Anforderungen des IFAT Standards und dem Kontrollsystem entsprochen
hat, darf sie das IFAT-Kennzeichen, wie unten dargestellt, tragen.

Dieses Label befindet sich nicht auf dem Produkt, dient aber dazu, die Organisationen
zu kennzeichnen, die den Anforderungen des IFAT Standards und dem
Kontrollsystem entsprochen haben.

                                                          
3 http://www.ifat.org/
4 Detailierte Informationen zu IFAT Standards können Sie unter www.ifat.org/ifatstandards.html finden.
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1.1.2.  Das Gütesiegel für fair gehandelten Produkte

Das Faire Handel-Gütesiegel, das auf Produkten angebracht ist, wird von spezialisierten
Zertifizierungstellen für Fairen Handels vergeben, die überprüfen, ob die Produktionskette des
Produkts die Prinzipien des Fairen Handels respektiert. Die Importeure und Vertreiber fair gehandelter
Produkte können herkömmliche kommerzielle Unternehmen sein. Der Vertriebskanal kann auch
herkömmliche Supermärkte mit einschließen. Übereinstimmung mit den Prinzipien Fairen Handels
durch Produzenten und Händler wird entweder durch die Zertifizierungsstellen oder die akkreditierten
Labelling-Organisation der Organisation kontrolliert.

Fair Trade Labelling Organisation (FLO)

FLO  ist eine Schirmorganisation, bestehend aus 17 nationalen Labelling-Organisationen, die
Standards setzt und zertifiziert. Ihr Ziel ist es, internationale Kriterien für fair gehandelte Produkte zu
entwickeln, Produzenten und Händler auf die Übereinstimmung mit den Kriterien zu effizienter
überprüfen und nationale Labelling-Initiativen zu koordinieren.

Bevor Produkte das FLO-Label tragen dürfen, prüfen FLO International oder die nationale Vertretung,
ob jeder Akteur der Produktionskette im Einklang mit den FLO-Standards und Kriterien steht. Um
dies umzusetzen, arbeitet FLO mit einem Netzwerk unabhängiger Inspektoren zusammen, die
regelmäßig alle Produzenten-Organisationen besuchen, um sicher zu gehen, dass die FLO-Standards
eingehalten werden und die Profite für eine soziale, ökonomische und umweltverträgliche Entwicklung
genutzt werden.5 Die von FLO gekennzeichneten Produkte sind unter anderem: Kaffee, Tee, Reis,
Frischobst, Kakao, Zucker, Honig, Fruchtsäfte, Baumwolle und Fußbälle. FLO International
expandiert ständig und wird bald Produkte wie Wein, Nussöle und Textilien kennzeichnen.

Nationale Initiativen Fairen Handels wie ”Max Havelaar” (Belgien, Dänemark, Frankreich);
“TransFair” (Kanada, Deutschland, Italien, USA); “Rattvisemarkt” (Schweden) “Fairtrade”
(Österreich), Fairtrade Foundation (GB) and Stichting Max Havelaar (Niederlande) sind Teil von FLO
und folgen den gleichen Kriterien.

Aufgrund der Vielzahl von Logos auf dem internationalen Markt, bemüht sich FLO um eine
Harmonisierung des Labellings hin zu einem einzigen internationalen und universellen Logo.6 Dies
wird zu mehr Transparenz und Klarheit auf dem Markt führen und es Handelspartnern erleichtern,
entsprechende Produkte gegenseitig zu erkennen. Anbei sehen Sie das FLO- Gütesiegel.

Dieses Siegel garantiert, dass die Produzenten einen Mindestpreis erhalten, der
wenigstens die Produktionskosten sowie die Lebenshaltungskosten deckt. Das Label
garantiert auch, dass zu dem Preis eine Prämie für soziale, ökonomische und
umweltverträgliche Projekte gezahlt wird, über die von Produzenten- und
Arbeiterorganisationen demokratisch abgestimmt wird.

                                                          
5 Weitere Informationen über das FLO Zertifizierungssystem und seine Standards finden Sie unter

www.fairtrade.net/sites/certication/certication.html und www.fairtrade.net/sites/standards/standards.html
6 http://www.fairtrade.net/sites/about• o/faq.html
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1.1.3 Hin zu einem koordinierten gemeinsamen Qualitätssystem für Fairen Handel

Gegenwärtig arbeiten sämtliche größere Fairhandels-Organisationen an einem klaren Qualitätssystem
für Fairen Handel, basierend auf dem existierenden FLO und IFAT Zertifizierungssystem. Das
Qualitätssystem für Fairen Handel versucht den Basisstandard des Fairen Handels umzusetzen und
gleichzeitig ein offenes System zu sein, damit auch andere Zertifizierungsorganisationen, die dem
Basisstandard entsprechen, aufgenommen werden können.  1

1.2 Netzwerke Fairen Handels

Wie bereits oben erwähnt, gibt es auf internationaler Ebene vier Netzwerke, die unter dem Schirm
FINE zusammenarbeiten. Zwei von ihnen FLO (Fair Trade Labelling Organisations International) und
IFAT (International Fair Trade Association) wurden bereits in diesem Bericht besprochen.

NEWS!7 (Network of European World Shops) ist ein Schirmnetzwerk bestehend aus 15 nationalen
Zusammenschlüssen von Eine-Welt-Läden in 13 europäischen Ländern. Zusammen verfügen diese
Verbände über 2500 Mitgliedsläden, die von 100.000 Freiwilligen unterstützt werden, die die Produkte
vertreiben und sich für ein faireres Welthandelssystem stark machen.

EFTA8 (European Fair Trade Association) ist ein Zusammenschluss von elf Fairhandels-Importeuren
in neun europäischen Ländern (Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande,
Spanien, Schweiz und Großbritanien). EFTAs Ziel ist es, seine Mitglieder zu unterstützen und sie dazu
zu ermutigen, miteinander zu kooperieren und sich zu koordinieren. Die Organisation fördert
Informationen und Vernetzung, schafft gute Voraussetzungen zur Arbeitsteilung und ermittelt und
entwickelt gemeinsame Vorhaben.

PRODUZENTEN IFAT (International)

IMPORTEURE EFTA (Europa)

EINE-WELT-LÄDEN News (Europa)

GÜTESIEGEL FLO (International)

. WH

                                                          
7 Weitere Informationen zu News! können Sie unter www.worldshops.org finden
8 Weitere Informationen zu EFTA können Sie unter www.eftafairtrade.org finden11112

FINE
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2.  Warum Fairen Handel unterstützen?

2.1 Die internationale Gemeinschaft erachtet Fairen Handel als
Schlüsselinstrument für nachhaltige Entwicklung

2.2 Die EU erachtet Fairen Handel als Werkzeug für nachhaltige Entwicklung
und zur Reduzierung der Armut

2.3 „Der Konsum fair gehandelter Produkte” –  Nur schöne Worte? Setzen Sie
sie in die Tat um!“
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2.1. Die internationale Gemeinschaft erachtet Fairen  Handel als
Schlüsselinstrument für nachhaltige Entwicklung

Seit dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro in 19929 ist nachhaltige Entwicklung10 zum
wesentlichen Element des Entwicklungskonzepts geworden. Die drei Säulen nachhaltige
Entwicklung sind: wirtschaftliches Wachstum, soziale Entwicklung und Umweltschutz - als
voneinander abhängige und einander stützende Elemente langfristiger Entwicklung.

Die wesentlichen Punkte zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung sind im UN Aktionsplan
Agenda 21 enthalten, der das Resultat des Umweltgipfels in Rio darstellt. In den
Programmpunkten legte die Agenda die „Förderung nachhaltiger Entwicklung durch Handel“
fest11 und erachtet, dass “besserer Marktzugang für den Export aus Entwicklungsländern in
Zusammenhang mit festen makroökonomischer und umweltpolitischen Strategien sich positiv auf
den Umweltschutz auswirken wird und dadurch einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung darstellt.12 Unter anderem ist der „Dialog zwischen Handel, Entwicklung und
lokalen Kommunen“13 relevant um dieses Ziel zu erlangen.

Die Grundsätze und die Agenda 21, die in Rio verabschiedet worden waren, wurden auf dem
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (WSDD) in Johannesburg 2002 bestätigt. Führende
Politiker der Welt bekräftigten, dass die Anstrengungen dahin gehend gelenkt werden müssen,
die drei Elemente nachhaltigen Entwicklung- wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung
und Umweltschutz, als von einander abhängige und sich gegenseitig stützende Komponenten zu
sehen, die auf lokalen, regionalen, nationalen und globalen Niveau integriert werden müssen.14

Der WSSD Umsetzungsplan hebt hervor, dass grundlegende Veränderungen der nicht-
nachhaltigen Muster von Produktion und Konsum in der Gesellschaft stattfinden müssen, um
eine weltweite nachhaltige Entwicklung zu erzielen.15

Auf ähnliche Weise, betont die WSSD, dass für eine gerechte und umfassende Globalisierung,
ein verbesserter Marktzugang für relevante Produkte aus Entwicklungsländern verfolgt werden
muss.16 und die Beziehungen zwischen Handel, Entwicklung und Umwelt (sich gegenseitig
stützende Handels-, Entwicklungs- und Umweltstrategien) untersucht werden müssen.17 Auf

                                                          
9 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992.
10 Nachhaltige Entwicklung, „ist Entwicklung ,die die Bedürfnisse der Gegenwart erfüllt ohne die Möglichkeiten

zukünftiger Generationen zur Deckung ihrer Bedürfnisse einzuschränken“ wie in  Our Common Future – the
Brundtland report, World Commission on Environment and Development, 1987 definiert.

11 Agenda 21, Kapitel 2, Sektion 1 “Social and Economic Dimensions”, Programme Areas – A, at:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/eng-lish/agenda21toc.htm.

12 Agenda 21, Kapitel 2, Sektion 1 “Social and Economic Dimensions”, Programme Areas – A. Nachhaltige Entwicklung
durch Handel fördern. Basis for Action 2.5.

13 5 Agenda 21, Kapitel2, Sektion 1 - B. Handel und Umwelt als sich gegenseitig stützende Aktivitäten (b).
14 116 The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, point 5, see

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
15 18 Umsetzungspan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung,Kapitel III, Punkt 14:

http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/sum-mit_docs/2309_plan• nal.htm
16 Umsetzungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Kapitel V, Punkt 47, subparagraph (a).

17 20 Kapitel V, Punkt 47, subparagraph (e).
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diesem Hintergrund , spielt Fairer Handel eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen
Entwicklung:

2.2. Die EU erachtet Fairen Handel als Werkzeug für nachhaltige Entwicklung
und zur Reduzierung der Armut

Seit mehr als einem Jahrzehnt hat die EU immer wieder ihre Verpflichtung gegenüber den
Zielsetzungen Fairen Handels durch eine Vielzahl politischer Initiativen bekräftigt. Die rechtliche
Grundlage wurde in Artikel 177 des EC Abkommens dargelegt, das festlegt, dass die EU
Strategie für Entwicklungszusammenarbeit folgende Inhalte fördern wird:

„Die nachhaltige, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Entwicklungsländern, insbesondere
die der Benachteiligsten unter ihnen, - die reibungslose und graduierliche Integration der
Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft,  – die Initiative gegen Armut in Entwicklungsländern.“

�  Als Konzept, das nachhaltige Entwicklung zum Ziel hat – wirtschaftliche Entwicklung,
sozialer Fortschritt basierend auf Gleichseitigkeit, Gerechtigkeit und Schutz der Umwelt –
wie auch andere Grundsätze nachhaltiger Entwicklung – Demokratisierung, Schutz der
Menschenrechte, Geschlechtergleichheit etc.

�  Als Zugang zum internationalen Markt für Entwicklungsländer. Durch Fairen Handel
haben Produzenten aus Entwicklungsländern, die finanziell nicht stark sind, Zugang zum
internationalen Markt.

�  Als ein Mittel, gegenwärtige nicht nachhaltige Muster in Konsum und Produktion zu
verändern. In der Tat verfolgt Fairer Handel langfristige Verbesserung in Bezug auf
wirtschaftliche und soziale Möglichkeiten kleinerer Produzenten und Lohnarbeiter und im
Bezug auf die Umweltverträglichkeit ihrer Umweltpraktiken.
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1991: - Abkommen des Europäischen Parlaments in Bezug auf „Kaffeekonsum als aktive
Unterstützung von kleineren Kaffeeproduzenten in der Dritten Welt und die Einführung dieses
Kaffees innerhalb der Europäischen Institutionen“

1994: - Abkommen des Europäischen Parlaments in Bezug auf die Förderung von Fairness und
Solidarität im Nord-Süd-Handel

- “Memo für alternativen Handel“ der Europäischen Kommission.

1996: - Auffassung des Wirtschafts- und Sozialausschusses im Bezug auf die Initiative für eine
europäische Marke für Fairen Handel

1997: - Abkommen des Europäischen Parlaments in Bezug auf den Bananensektor, das die
Kommission dazu aufruft, Marktzugänge für neue Operateure Fairen Handels zuzulassen

1998: - Abkommen des Europäischen Parlaments in Bezug auf Fairen Handel, das erklärt, dass Fairer
Handel der effektivste Weg zur Förderung von Entwicklung ist

- Bericht des Europäischen Parlaments über Fairen Handel (Fassa Report) indem der
Kommission Vorschläge in Bezug auf die Unterstützung Fairen Handels unterbreitet werden

1999: - „Brief der Kommission an den Europarat über Fairen Handel“, in dem steht, dass Fairer
Handel dem Konsumenten die Möglichkeit gibt, einen Beitrag zur nachhaltigen
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Entwicklungsländern zu leisten. Dieses
Dokument beschreibt neben dem Konzept Fairen Handels Maßnahmen, die die EU ergreifen
könnte, um Fairen Handel in der EU zu fördern, einschließlich der Integration des Konzeptes
des Fairen Handels in bestehende Strategien der Gemeinschaft.

2000: - Neue Partnerschaftsabkommen zwischen Afrika, den Staaten der Karibik und des Pazifiks,
bekannt als das Cotonou Abkommen, mit dem spezifischem Bezug zur Förderung des Fairen
Handels.

Die neueste EU Initiative ist das Papier der Kommission zum „Strategienverbund für Entwicklung“,
das die Absicht der Kommission darlegt „Förderung Fairen Handels, als Mittel für nachhaltige
Entwicklung und Reduzierung der Armut anzusehen“. Im Bezug auf nachhaltigen Verbrauch und
Produktion legt das Dokument dar, dass die EU globale Mühen auf sich nehmen wird nicht
nachhaltigen Mustern des Konsums und der Produktion Einhalt zu gebieten.”

EU Strategien Fairen Handels

2.3 „Konsum fair gehandelter Produkte” –  Nur schön e Worte? Setzen Sie sie in
die Tat um!“

Nicht nur Regierungen, sondern jeder Einzelne kann eine aktive Rolle spielen, wenn es darum
geht, die Ziele der internationalen Gemeinschaft umzusetzen, und einen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung zu leisten. Der Umweltgipfel von 1992  brachte den berühmten Slogan “THINK
GLOBALLY, ACT LOCALLY!” hervor. Damit wurde bekräftigt, dass es bei der
Berücksichtigung nachhaltiger Entwicklung in den internationalen Beziehungen von großer
Wichtigkeit ist, das Konzept auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene umzusetzen. In diesem
Sinne ermutigte 2002 der WSSD „relevante Institutionen auf allen Ebenen, Belange nachhaltiger
Entwicklung in ihre Entscheidungsfindung mit einzubeziehen“ und „Strategien der öffentlichen
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Beschaffung zu fördern, die die Entwicklung und Umverteilung umweltverträglicher Güter
unterstützen.“18

In diesem Zusammenhang kann öffentliche Beschaffung dazu helfen, solche Zielsetzungen zu
verfolgen, in dem sie umwelt- und sozialverträgliche Optionen fördern. Da öffentliche Behörden
Großverbraucher in Europa sind, können ihre Entscheidungen einen Einfluss auf das Leben von
Millionen von Produzenten in Entwicklungsländern haben. Die Kommission schätzt, dass sich
die gesamte EU Beschaffung auf Euro 1,500 Milliarde im Jahre 2004 beläuft, d.h. 16.3% des
Bruttoinlandsprodukts der EU. In den letzten acht Jahren blieb dieser Anteil gleich.19 Indem
öffentliche Einrichtungen Produkte und Dienstleistungen nach sozialen und ökologischen
Kriterien kaufen, die von der EU und der Internationalen Gemeinschaft anerkannt sind, können
sie einen wichtigen Beitrag in Bezug auf nachhaltige Entwicklung leisten.

Eine effektive Vorgehensweise, um zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen, ist der Ankauf
von Produkten aus Fairem Handel. Im Hinblick auf die anerkannt wichtige Rolle, die das
Konzept Fairen Handels in der nachhaltigen Entwicklung spielt, scheint es gerechtfertigt,
Faktoren Fairen Handels in öffentliche Entscheidungen zum Ankauf von Produkten und
Dienstleistungen mit einzubeziehen. Wie bereits oben erwähnt, verfolgt das Konzept Fairen
Handels umweltverträgliche Produktionsweisen, soziale Gerechtigkeit, Partizipation und
entwicklungspolitische Zielsetzungen, wie sie international von der EU anerkannt sind. Darüber
hinaus fallen die Zielsetzungen Fairen Handels innerhalb der Reichweite der EU Kriterien und
stehen so auch im öffentlichen Interesse. Es scheint daher logisch, Fairen Handel in die
Entscheidungsfindung mit ein zu beziehen, einschließlich des öffentlichen
Beschaffungsprozesses, wann immer dies möglich ist. Nachhaltige Beschaffung von fair
gehandelten Produkten würde somit Strategien nachhaltiger Entwicklung in administrative
Prozesse eingliedern, und gleichzeitig Bürgern ein gutes Vorbild geben und das Bewusstsein für
alternative Möglichkeiten nachhaltiger Entwicklung sensibilisieren.20

Viele Kommunen haben sich bereits einer nachhaltigen Politik verpflichtet. In Aalborg, bei der
Vierten Europäischen Konferenz für nachhaltige Städte und Gemeinden, Aalborg + 10, haben
mehr als 110 politische Entscheidungsträger die Aalborg Verpflichtungen unterzeichnet, die die
umsichtige und effiziente Nutzung von Ressourcen, und die Förderung nachhaltigen Verbrauchs
und Produktionsweisen durch nachhaltige Beschaffung einschließt. Dies betrifft insbesondere die
Förderung von Produkten mit Ökolabels, sowie biologische, ethische und fair gehandelte
Produkte.21 In der Praxis scheinen die EU und viele ihrer Mitgliedstaten einen nachhaltigen
Beschaffungsansatz angenommen zu haben, da ein großes Angebot von Produkten aus Fairem
Handel bereits in ihren Kantinen und Catering-Dienstleistungen erhältlich ist.

Gegenwärtige Initiativen, die den nachhaltigen Konsum in öffentlichen Verwaltungen fördern:

                                                          
18 Umsetzungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Kapitel III, Punkt 14.
19 Quelle: Bericht der Kommission zur Funktion der öffentlichen Beschaffungsmärkte in der EU: Vorteile durch die

Richtlinie und seine Herausforderungen für die Zukunft, 3 Februar 2004, Seite 4.
20 Das wirtschaftliche und soziale Ausschuss der EU brachte ein Papier hervor, “Meinung zur Bestandaufnahme im

Bezug auf nachhaltige Strategien der EU (NAT/229, 28 April 2004), das die Wichtigkeit der Stärkung der
Konsumentenkraft, auf der Basis von Bildung und Sensibilisierung, hervorhebt, um nachhaltiger Entwicklung zu
realisieren und ihrer Anforderungen in der Zukunft gerecht zu werden

21 Siehe Fourth Aalborg Commitment unter: www.aalborgplus10.dk.15
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EUROCITIES, ein Netzwerk europäischer Städte, hat unlängst das CARPE-Projekt - Städte als
verantwortliche Beschaffer in Europa- , abgeschlossen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine größere
Anzahl an Städte für verantwortlichen Konsum zu sensibilisieren. Das CARPE-Projekt brachte 12
Städte dahingehend zusammen, ihre Möglichkeiten im Bezug auf verantwortliche Beschaffungsweisen
zu erörtern, in dem sie umweltverträgliche, soziale und ethische Belange in ihre Entscheidungsfindung
mit ein beziehen. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.carpe-net.org.

ICLEI, ein Netzwerk lokaler Kommunen, die der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sind,
koordiniert das Procura+ Projekt zur verstärkten Umsetzung nachhaltiger Beschaffung in Europa. Bis
heute haben sich 30 europäische öffentliche Institutionen formell dieser Initiative angeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unterwww.iclei-europe.org/
ICLEIs Nachhaltiges Beschaffungsteam hat im Jahr 2006 in Zusammenarbeit mit EFTA das Projekt
“Buy Fair” ausgeführt, das öffentlichen Einrichtungen einen Leitfaden für die Beschaffung fair
gehandelter Produkte bietet. Informationen unter www.buyfair.org

Die Clean Clothes Campaign ist eine Konsumenteninitiative. Seine Stärke beruht auf der Kaufkraft
der Konsumenten (einschließlich der öffentlichen Institutionen). Die Initiative mobilisiert die
Kaufkraft der Konsumenten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie Mehr
Informationen hierzu finden Sie unter www.cleanclothes.org/
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3. Faire Beschaffung - wie funktioniert das?

3.1. Fairen Handel in öffentliche Beschaffung aufnehmen – Ist das was Neues?

3.2. Was sollten öffentliche Behörden bei der Beschaffung von Produkten aus
Fairem Handel beachten?

3.3. Wie Belange Fairen Handels in die verschiedenen Stadien des öffentlichen
Beschaffungsprozesses integrieren?
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Die öffentliche Beschaffung wurde früher in der EU durch vier Richtlinien bestimmt22, die
kürzlich überarbeitet wurden, um sie klarer und einfacher zu gestalten. Das Ergebnis ist die
Umsetzung zweier neuer Richtlinien, die das bestehende Regelwerk ersetzen:

�  Richtlinie 2004/17/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31 März 2004, die
die Beschaffungsprozesse der Sektoren Wasser, Energie, Transport und des Postverkehrs
regelt,  (30.04.2004)

�  Richtlinie 2004/18/EC des europäischen Parlaments und des Rates vom 31 März 2004  im
Bezug auf die Regelung des Vergabeprozesses bei öffentlichen Liefer- und
Dienstleistungsverträgen (30.04.2004)

Die Richtlinien mußten bis zum 31. Januar 2006 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht
umgesetzt werden und bilden die Grundlage für die Vergabe öffentlicher Verträge in der EU
bilden.

Dieser Hintergrundbericht beschäftigt sich hauptsächlich mit den öffentlichen Liefer- und
Dienstleistungsverträgen, die von der Richtlinie 2004/18 geregelt werden. Der Grund dafür ist,
dass öffentliche Beschaffungsmaßnahmen, die Fair gehandelte Produkte mit einbeziehen, in der
Regel Lieferverträgen und Dienstleistungsverträge sind, die die Beschaffung gewisser Güter
beinhalten, wie zum Beispiel die Dienstleistungsverträge für Mensen oder Catering-Verträge, die
von öffentlichen Verwaltungen in Auftrag gegeben werden. Auf der anderen Seite scheint es
unwahrscheinlich, dass Produkte aus Fairem Handel in öffentlichen Bauaufträgen oder den
Sektoren Wasser, Energie, Transport und beim Postverkehr zum tragen kommen. Wie auch
immer, können Schlussfolgerungen dieses Textes, wenn zutreffend, auch auf öffentliche
Bauaufträge bezogen werden.

Die folgende Analyse untersucht daher, inwieweit die Bestimmungen der Richtlinie 2004/18, die
Aufnahme des Konzepts „Fairer Handel“ in öffentliche Ausschreibungen zulassen. Wo
zutreffend, bezieht sie sich auch auf andere strategische Dokumente und Aussagen, die dabei

                                                          
22 Richtlinie 93/36/EEC vom 14 Juni 1993, die den Vergabeprozess für öffentliche Lieferverträge koordiniert; Richtlinie

93/37/EEC vom 14 Juni 1993 im Bezug auf die Koordination der Vergabeprozesse bei öffentlichen Bauaufträgen;
Richtlinie 93/38/EEC vom 14 Juni 1993, die die Beschaffungsprozesse in den Sektoren Wasser, Transport und
Telekommunikation koordiniert; Richtlinie 92/50/EEC vom 18 Juni 1992, die sich auf die Koordination von
Vergabeprozessen für öffentliche Dienstleistungsverträge bezieht.



helfen, die Richtlinie von diesem Standpunkt aus zu interpretieren.23 In diesem Zusammenhang
ist es wichtig anzumerken, dass die Kommission zwei Amtsblätter zur Auslegung der „alten“
Richtlinie hinsichtlich der Möglichkeit, umweltverträgliche und sozialen Belangen in öffentliche
Ausschreibungen aufzunehmen, herausgegeben hat. Diese Grundsätze können auch auf das neue
Regelwerk angewandt werden.24 Darüber hinaus gab die Kommission 2004 ein Arbeitsdokument
heraus, namens: „Buying Green“, ein Leitfaden für die Aufnahme umweltverträglicher Belange
in öffentliche Ausschreibungen, das nützliche Anleitungen für die praktischen Anforderungen im
öffentlichen Beschaffungsprozess enthält, und wie Zielsetzungen öffentlicher Belange im
Einklang mit EU-Recht darin intergriert werden können.25

3.1.  Fairen Handel in öffentliche Beschaffung aufn ehmen – Ist das was Neues?

Es war bereits unter dem alten Regelwerk möglich, soziale Kriterien in öffentliche Liefer- und
Dienstleistungsverträgen mit ein zu beziehen. Die „alte“ Richtlinie bezog sich nicht ausdrücklich
auf die Möglichkeit umweltverträgliche und soziale Belange in die öffentliche Beschaffung mit
auf zu nehmen, schloss diese aber auch nicht aus. Die Amtsblätter zur Interpretierung der
Richtlinie machen das deutlich.26 Die Präambel 1 zur „neuen“ Richtlinie hebt nun ausdrücklich
hervor, „dass sich die Richtlinie auf die Rechtssprechung des europäischen Gerichtshofes stützt,

                                                          

23Es ist wichtig anzumerken, dass die endgültige Inte rpretierung der EU Gesetzgebung beim Europäischem
Gerichtshof liegt, der bis heute nur in Fällen der Aufnahme sozialer und umweltverträglicher Recht ger ichtet
hat, und bis jetzt nicht beauftragt wurde, im Hinbl ick auf die Belange Fairen Handels in öffentlichen
Ausschreibungen Recht zu sprechen. Deshalb sollten Behörden im Zweifelsfall rechtliche Gutachter
hinzuziehen.

24 Amtsblatt der Kommission zur Auslegung des Gemeinschaftsrecht in Bezug auf öffentliche Beschaffung und die
Aufnahme umweltverträglicher Belange vom 04.07.2001, COM (2001) 274, erhältlich unter: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0274en01.pdf; Amtsblatt der Kommission zur Auslegung des
Gemeinschaftsrecht in Bezug auf öffentliche Beschaffung und die Möglichkeiten der Aufnahme sozialer Belange in
öffentliche Ausschreibungen vom 15.10.2001, COM (2001) 566 final, erhältlich unter:
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0566en01.pdf

25 “Buying Green! – Ein Leitfaden für umweltorientierte öffentliche Beschaffung” vom 18.8.2004, SEC(2004) 1050,
erhältlich unter: http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/gpphandbook_en.pdf.

26 Die Kurzfassung des Kommissionsdokuments zum Gemeinschaftsrecht im Bezug auf öffentliche Beschaffung und
die Möglichkeiten der Aufnahme sozialer Belange in den öffentlichen Beschaffungsprozess lautet wie folgt: „Die
Richtlinien öffentlicher Beschaffung bieten verschiedene Möglichkeiten soziale Kriterien im Bezug auf die benötigten
Produkte und Dienstleistungen, im Besonderen beim Ausschreiben technischer Spezifikationen und
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im besonderen der Rechtssprechung im Bezug auf Vergabekriterien, die Möglichkeiten der
Ausschreibungsbehörden den öffentlichen Bedürfnisse zu entsprechen, einschließlich
umweltverträglicher und/oder sozialer Belange, vorausgesetzt, dass diese Kriterien im
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen und nicht eine uneingeschränkte
Entscheidungsfreiheit der Ausschreibungsbehörde beinhalten. Zudem müssen diese Kriterien
ausdrücklich erwähnt werden, gemäß den wesentlichen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts ,
wie sie in der Präambel 2 erwähnt werden: „Die Grundsätze des Abkommens und im besonderen
die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit und die Grundsätze, die sich daraus
ergeben, sowie das Prinzip der Gleichbehandlung, das Prinzip der Nichtdiskriminierung, das
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, und das Prinzip
der Transparenz.“

Die Möglichkeit soziale und umweltverträgliche Belange in die öffentliche Beschaffung mit ein
zu beziehen wurde vom Europäischem Gerichtshof anerkannt.27 Strategisch öffentliche Belange
und Interessen können demnach Teil des öffentlichen Beschaffungsabläufe sein, vorausgesetzt,
dass sie die grundlegenden Prinzipien des EU-Rechts einhalten.

3.2. Was sollten öffentliche Behörden bei der Bescha ffung von Produkten aus
Fairem Handel beachten?

In allen öffentlichen Beschaffungsabläufen müssen die Ausschreibungsbehörden die Grundsätze
des Gemeinschaftsrechts respektieren, insbesondere die wesentlichen Freiheiten des EG-
Vertrages – Freizügigkeit der Arbeiter, freier Warenverkehr, Dienstleistungsfreiheit,
Niederlassungsfreiheit, Freizügigkeit der Unternehmen und Freiheit des Kapitals – als auch die
Grundsätze, die sich hieraus ableiten: Gleichheit, Nichtdiskriminierung, gegenseitige
Anerkennung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz .

Schwellenwerte der Richtlinie

Die Richtlinie legt einige Schwellenwerte vor28, unter denen ihre Bestimmungen nicht gelten und
wo öffentliche Beschaffung ausschließliche nationalem Recht unterliegt. Es ist daher sinnvoll, in
Erfahrung zubringen, in wieweit nationales Recht den direkten Ankauf von Produkten aus Fairem
Handel unterhalb dieser Schwellen begünstigt.

                                                                                                                                                                                           
Auswahlkriterien“.  Die Einführung zur Interpretierenden Mitteilung macht klar, dass der Begriff „soziale Belange“ in
Bezug auf öffentliche Beschaffung ein breites Spektrum an Themen beinhalten kann, wie Grundrechte, Prinzipien
der Gleichstellung und der Nichtdiskriminierung“

27 Siehe zum Beispiel Urteil vom 20. September 1988 im Fall 31/87, Gebroedes Beentjes (Im Bezug auf die Belange
zur Einstellung von Langzeitarbeitslosen); Urteil vom 26 September 2000 im Fall C-255/98, Kommission vs.
Französischen Republik, (Schulgebäude in der Nord-Pas de Calais Region); Urteil vom 17. September im Fall C-
513/99, Concordia Bus Finnland (im Bezug auf die Belange der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, als zusätzliches
Kriterium die eine Behörde bei zwei oder mehreren wirtschaftlich gleichen Ausschreibungen berücksichtigen muss);
Urteil vom 4 Dezember 2003 im Fall C-448/01, Wienstrom (auch im Bezug auf ein umweltverträgliches Kriterium).

28 Artikel 7 der Direktive, novelliert durch die Regulierung der Kommission (EC) No 1874/2004 vom 28. Oktober 2004.
Die Methoden der Kalkulierung des geschätzten Werts öffentlicher Verträge, Rahmenabkommen und der
dynamischen Beschaffungssystems sind in Artikel 9 der Direktive dargelegt. Artikel 9.7 handelt speziell von
öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsverträgen
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Es sollte auch angemerkt werden, dass öffentliche Lieferverträge normalerweise unter den
Schwellen der Direktive liegen. Jede Ausschreibung muss jedoch unabhängig von der Höhe des
Auftrags die grundlegenden Prinzipien des EU-Rechts einhalten. Dazu gehören die Grundsätze
der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz, als auch die
grundlegenden Freiheiten. Diese Studie ist somit auch dann relevant, falls die meisten Aufträge
unter der Schwellenwerte der Richtlinie liegen, da sie in jedem Fall die Grundsätze des EU-
Rechts einhalten müssen.

3.3. Wie Belange Fairen Handels in die verschiedene n Stadien des öffentlichen
Beschaffungsprozesses integrieren 16

3.3.1. Schritte die im öffentlichen Beschaffungsprozess beachtet werden sollten

Im Prinzip können bei öffentlichen Ausschreibungen folgende Phasen unterschieden werden:

A. Die Wahl des Auftragsgegenstandes, i.e. welches Produkt oder welche Dienstleistung der
Auftraggeber „kaufen“ möchte

B. Technische Spezifikationen und Mindestanforderungen für das Produkt oder die
Dienstleistung des Auftragsgegenstandes.

C. Wenn die Bieter ihre Angebote eingereicht haben - aber bevor sie geöffnet werden - müssen
die Auftraggeber die Unternehmen auswählen, die die wirtschaftlichen, finanziellen und
technischen Kapazitäten haben, den Auftrag zu erfüllen

D. Vertragsvergabe. Nachdem die einzelnen Angebote ausgewertet wurden, erhält der Bieter
den Zuschlag, der allen technischen Spezifikationen entspricht, und aus Sicht der
Auftraggeber den geringsten Preis oder das wirtschaftlich günstigste Angebot eingebracht hat.

Um den Auflagen des EU-Rechts zu entsprechen, müssen bei der Aufnahme von Belangen Fairen
Handels folgende Schlüsselpunkte beachtet werden:

In Belgien, zum Beispiel, gibt es die verbreitete Tradition der Fairhandels-Beschaffung lokaler
Behörden per Bestellschein („bon de commande“). Dabei werden auch gleichzeitig mehrere
Vertreiber auf informeller Weise konsultiert.1

In Spanien sind einige lokale und regionale Einrichtungen dabei, eine gemeinsame Strategie
ethischer Beschaffung zu entwickeln, die den direkten Ankauf von Produkten aus Fairen
Handel von Lieferanten mit einschließt. Sie nahmen auch Belange Fairen Handels in ihre
öffentlichen Ausschreibungen für Getränkeautomaten und Cafeterias ein.
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Angesichts der vorgegebenen Ausschreibungsphasen, möchte die vorliegende Studie Argumente
darlegen, die eine Aufnahme von Kriterien Fairen Handels in die öffentliche Ausschreibung
rechtfertigen können.

3.3.2  Die Wahl des Vertragsgegenstandes

Der Auftragsgegenstand in einer öffentlichen Ausschreibung ist das Produkt, die Dienstleistung
oder die Arbeit, die ein Auftraggeber beschaffen möchte. Bei der Definition des
Auftragsgegenstandes legt eine öffentliche Einrichtung genau fest, was sie mit der
Ausschreibung erreichen möchte. Im Prinzip liegt ist es im Ermessen der öffentlichen Behörde,
genau festzulegen und zu definieren, was sie braucht oder kaufen möchte. Der Leitfaden der
Europäischen Kommissions „Buying Green!“ hebt  die grundsätzliche Entscheidungsfreiheit
hinsichtlich des Auftragsgegenstandes  hervor: „in der Wahl des Auftragsgegenstands hat der
Auftraggeber eine grundsätzliche Entscheidungsfreiheit, was er beschaffen möchte.“29

Das EU-Vergaberecht interessiert mehr, wie öffentliche Auftraggeber kaufen als was sie kaufen.
Die Freiheit hinsichtlich der Festlegung des Auftrages ist nicht unbegrenzt und muss im Einklang
mit den Grundsätzen des Gemeinschaftrechts sein, wie die Nicht-Diskriminierung und die
Freiheit hinsichtlich der Wahl der Dienstleistungen. Öffentliche Auftraggeber sind somit
vollkommen frei in der Wahl des Auftraggegenstands, solange sie bei der Definition
sicherstellen, dass der Zugang von Wirtschaftunternehmen anderer Mitgliedstaaten zu den
nationalen Märkten nicht beeinträchtigt ist.30

                                                          
29 „Buying Green!“, siehe Fußnote 26
30 ibid.

�  Die Fairhandelskriterien, die in öffentliche Ausschreibungsdokumenten aufgenommen
wurden, müssen einen klaren Zusammenhang zum Auftragsgegenstand aufweisen.

�  Bei der Definition der technischen Spezifikationen obliegt der Auftraggeber vorgegebenen
Kriterien. Er muss aber auch Ausschreibungen annehmen, die von den Auflagen
abweichen, sofern nachgewiesen werden kann, dass das alternative Angebot als
„gleichwertig“ erachtet werden kann.1

�  Der Vertrag muss auf der Basis objektiver Kriterien vergeben werden, um die
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts zu sichern. Das
ausschlaggebende Vergabekriterium ist entweder „der niedrigste Preis“, oder „das
wirtschaftlich günstigste vorteilhafteste Angebot“. Auftraggeber, die einen Vertrag für das
wirtschaftlich günstigste Angebot vergeben, müssen objektive Kriterien heranziehen, die es
ihnen erlauben, Qualität und wirtschaftliche Effizienz in Bezug auf den Auftragsgegenstand
zu bestimmen. Es ist daher auch wichtig, dass technische Spezifikationen meßbare
Kriterien beinhalten, um das Angebot objektiv auswerten zu können1

WWAASS  IISSTT  FFAAIIRREERR  HHAANNDDEELL??



24

Alle Wirtschaftstreibenden innerhalb der EU, die in der Lage sind, die Produkte gemäß den
technischen Spezifikationen der Ausschreibung anbieten können, müssen die Möglichkeit haben,
den Zuschlag zu erhalten. Damit Anbieter besser verstehen, was genau verlangt wird und was für
die Auftraggeber beim Produkt oder der Dienstleistung wichtig ist, sollten öffentliche
Auftraggeber, die soziale und umweltverträgliche Belange in eine Ausschreibung aufnehmen
möchten, auch den „Fairen Handel“ im Titel aufnehmen, wie z. B. „Kauf von Kaffee aus Fairem
Handel“ oder „Catering von fair gehandelten Produkten“.31

Bei der Definition des Auftragsgegenstands ist es wichtig, zwischen den möglichen Arten der
Verträge zu differenzieren. Wie bereits oben erwähnt sind Belange Fairen Handels
wahrscheinlich für öffentliche Liefer- und Dienstleistungsverträge am relevantesten.

i) Öffentliche Lieferverträge

In einem öffentlichen Liefervertrag steht es dem Auftraggeber frei zu entscheiden, welches
spezifische Produkt er beschaffen möchte. Genauso wie eine öffentliche Behörde ergonomische
Möbel oder Designer Möbel für das Büro anschaffen kann, kann sie den Ankauf von bestimmten
Produkten aus Fairem Handel wählen. In diesem Falle wird diese Produktgruppe aus fair
gehandelten Produkts bestehen. Dies ist gemäß den EU-Rechtsvorschriften legitim, da die
Ausschreibung für alle Wirtschaftstreibenden innerhalb der EU ist, unabhängig von ihrem

Herkunftsland, zugänglich ist. Besonders wenn der Ankauf einzelne Produkte und nicht eine
ganze Palette von zu liefernden Produkten betrifft, ist „Ankauf von (bestimmten) Produkten aus
Fairem Handel“ ein legitimer Auftragsgegenstand.

ii) Öffentliche Dienstleistungsverträge

Auch im Zusammenhang mit einem Dienstleistungsvertrag (zum Beispiel  ein allgemeiner
Catering-Auftrag) kann argumentiert werden, dass der Gegenstand die Anforderung
„Dienstleistungen aus Fairem Handel“ enthalten muss. In diesem Fall jedoch sind die Produkte,
die für diese Dienstleistung verwendet werden nur indirekt mit dem Auftragsgegenstand
verbunden, dessen Kern die Dienstleistung an sich ist und nicht die Produkte selbst.

Es könnte jedoch argumentiert werden, dass die Auflage, fair gehandelte Produkte zu verwenden,
in eine Dienstleistungsvertrags trotzdem eine Referenz zum Auftragsgegenstand aufweist32

Speziell, wenn die zu beschaffenden Produkte nicht die ganze Palette der Güter im
Zusammenhang mit dem Dienstleistungsauftrag abdecken, kann dennoch angeführt werden, dass
ein legitimes öffentliches Interesse vorliegt, das nicht im Widerspruch zu geltenden EU-
Rechtsvorschriften steht. Grundsätzlich sind Auflagen zu vermeiden, die die Handelstätigkeit von
Wirtschaftstreibenden innerhalb des Binnenmarktes einschränken.

                                                          
31 Die Idee stammt aus dem „Buying Green!“- Leitfaden, siehe Fußnote 26
32 Punkt 3.3.3. führt diesen Diskurs über Fairhandel-Kriterien und Zusammenhang mit Auftragsgegenstand weiter aus

Die Stadt Madrid veröffentlichte eine Ausschreibung mit dem Titel „Belieferung von T-Shirts
aus Fairem Handel“, um für Madrid als Olympiastandort zu werben.
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3.3.3 Die technischen Spezifikationen

Sobald die Auftraggeber den Auftragsgegenstand gewählt hat,, muss er als nächstes die
technischen Spezifikationen der Ausschreibung definieren, um potentiellen Bietern die
(technischen) Charakteristika zu erklären, die das Produkt erfüllen muss, um den Anforderungen
des Auftragsgegenstands gerecht zu werden. Technische Spezifikationen müssen auch messbare
Parameter enthalten um die Angebote auswerten zu können. Sie stellen Mindestanforderungen
dar, die von allen Bietern angeboten werden müssen. Anhang VI der Richtlinie hebt hervor, dass
im Falle von öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsverträgen, technische Spezifikationen
folgende sind:

“ [Eine] Spezifikationen einem Dokument, dass die verlangten Charakteristika eines Produkts
oder einer Dienstleistung, wie Qualitätsanspruch, Umweltverträglichkeit, Design für alle
Anforderungen (z. B.: Zugang für Behinderte) und Konformität, Leistung, Nutzung des Produkts,
Sicherheit oder Dimensionen inklusive der Anforderungen unter welchem Namen das Produkt
verkauft wird, Terminologie, Symbole, Tests und Testmethoden, Verpackung, Kennzeichnung und
Labelling, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse und Methoden und
Konformitätsanspruchsprozesse, definiert“.

Bei der Definition von Spezifikationen muss der Auftraggeber die folgenden Basisanforderungen
berücksichtigen, von denen manche bereits erwähnt wurden:

Zusammenhang zwischen Spezifikationen für Fairen Handel und Auftragsgegenstand

Manchmal wird argumentiert, dass die Kriterien Fairen Handels nicht mit den Charakteristika des
Endprodukts im Zusammenhang stehen,33, und daher nicht im Zusammenhang mit dem
Gegenstand selbst stehen. “Buying Green!” erklärt jedoch (mit Bezug auf umweltverträgliche
Anforderungen), dass Anforderungen an die Eigenheiten eines bestimmten Produkts zulässig
sind, auch wenn diese Charakteristika „unsichtbar“ sind. Der Leitfaden führt als Beispiel „grünen
Strom“ an, in dem die Art der „grünen“ Verarbeitungs- und Produktionsmethode nicht die
physische Charakteristik des Endprodukts beeinflusst. Die Kommission führt an, dass die
                                                          
33 Es kann argumentiert werden, dass einige Spezifikationen zu Fairem Handel keinen Unterschied zwischen z. B.

herkömmlichen oder Kaffee aus Fairem Handel machen

�  Um kein nicht zu rechtfertigendes Hindernis für Wettbewerb und Handel darzustellen,
müssen die Kriterien der technischen Spezifikation in öffentlichen Ausschreibungstexten
im Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen.

�  Gemäß Artikel 23 der Richtlinie müssen alle technischen Spezifikationen in den
Vertragsdokumenten, wie Vertragsanmerkungen, den Vertragsdokumenten und
zusätzlichen Dokumenten vorgegeben sein. Sie müssen ausreichend präzise sein.

�  Der Auftraggeber muss dafür Sorge tragen, dass die technischen Spezifikation gleichen
Zugang für alle potentiellen Bieter zulässt und keine ungerechtfertigte Hürden für
Wirtschaftstreibende darstellt und offen fr sämtliche Angebote ist. Dies bedeutet zum
Beispiel, dass öffentliche Behörden auch Anträge zulassen müssen, die nicht direkt den
technischen Spezifikationen entsprechen, aber als „gleichwertig“ eingestuft werden können.
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Anforderungen gerechtfertigt sind, wenn „die Eigenart und der Wert des Endprodukts, durch die
Verarbeitungs- und Produktionsmethode verändert wurde“. Dies in Betracht ziehend, kann gesagt
werden dass Belange Fairen Handels zulässig sind, im Hinblick darauf, dass sie einen ähnlichen
oder vergleichbaren Einfluss auf die „Eigenart“ des Endprodukts haben, vergleichbar dem der
„grünen“ Verarbeitung der Elektrizitätsproduktion34. Es scheint auch klar, dass sie einen Einfluss
auf den Wert des Endprodukts hat.

Solch ein Zusammenhang mit dem Gegenstand ist hinsichtlich öffentlicher
Dienstleistungsverträge schwerer zu demonstrieren, die die Verwendung von Produkten aus
Fairem Handel zur Auflage haben. In diesen Fällen (zum Beispiel eine allgemeine Catering-
Dienstleistung), kann angeführt werden, dass die Charakteristiken eines Produkts aus Fairem
Handel das für die Dienstleistung genutzt wird normalerweise nicht die Dienstleistung als solche
im Bezug auf Eigenart und Leistung definiert. Man kann jedoch einen anderen Standpunkt
einnehmen und sich für die Belange Fairen Handels, als ein öffentlich legitimes Interesse, als
politische Zielsetzung und als Instrument nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang mit dem
Gegenstand (Dienstleistungsvertrag) sehen und somit die Kriterien Fairen Handels direkt in
Zusammenhang mit dem Gegenstand setzen.

Darüber hinaus, im Falle von umweltverträglichen Spezifikationen, zeigt „Buying Green!“ auf,
dass eine Ausschreibungsbehörde zum Beispiel verlangen kann, „dass der Dienstleistungsvertrag
für eine Kantine einen bestimmten Prozentsatz organischer Nahrung stellt oder dass bestimmte
Nahrungsmittel organisch angebaut wurden.35 Analog dazu, scheint es gerechtfertigt, dass die
technischen Spezifikationen für die Ausschreibung eines öffentlichen Dienstleistungsvertrags
einen bestimmten Prozentsatz an Produkten aus Fairem Handel fordern.

Wie weiter unten ausführlich erklärt, gibt es weitere Möglichkeiten Belange Fairen Handels in
Dienstleistungsverträge zu integrieren. Zum Beispiel können Ausschreibungstexte einfach Bieter
dazu auffordern, Alternativen (Varianten) mit fair gehandelten Produkten anzubieten. Eine
andere Möglichkeit, die später noch ausführlicher erklärt wird, ist die, im Falle von
gleichwertigen Angeboten, dem Angebot den Zuschlag zu geben, das eine Option für fair
gehandelte Produkte enthält. Viele öffentliche Einrichtungen nehmen bereits Belange Fairen
Handels in ihre technischen Spezifikationen in öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsverträgen
auf.

Die öffentlichen Verwaltung von Lyon nimmt Belange Fairen Handels in die technischen
Spezifikationen von öffentlichen Dienstleistungsverträgen, wie zum Beispiel Catering-
Dienstleistungen für Empfänge, für Kindergärten und Schulen. Im Besonderen heben die
technischen Spezifikationen hervor, dass einige der angebotenen Produkte im Einklang mit den
Grundsätzen Fairen Handels stehen müssen.36

                                                          
34 “Buying Green!”, siehe Fußnote 26.
35 Ibid.
36 “Buying Green!”, siehe Fußnote 26.43 Ibid.44 See: http://www.deepmedia.be/eurocities/carpe-

net/IMG/pdf/Lyon_Catalogue_Fair_Trade_Products.pdf Beispiel aus CARPE Leitfaden für verantwortungsvolle
Beschaffung mit finanziert durch die Kommission
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Die jüngste Ausschreibung der Kommission für Cafeteria und Getränkelieferung, führte in den
technischen Spezifikationen an, dass der Kaffee der in Meetings gereicht wird, aus Fairem
Handel stammen muss.37

Wie sollten technische Spezifikationen für Fairen Handel formuliert werden?

Eine Behörde, die Produkte aus Fairem Handel kaufen möchte, muss die Kriterien, die ein
Produkt charakterisiert, spezifizieren,  damit es als Produkt aus Fairem Handel anerkannt werden
kann. Eine öffentliche Einrichtung kann deshalb bei der Formulierung der Definition „Fairer
Handel“ auf die Parameter der Resolution des Europäischen Parlaments über Fairen
Handel und Entwicklung (A6-0207/2006) hinzuweisen:38

a) einen fairen Preis, der einen fairen Lohn garantiert, welcher die Kosten der nachhaltigen
Erzeugung und die Lebenshaltungskosten deckt, und mindestens so hoch sein muss wie
der Fair-Trade-Mindestpreis plus Zuschlag, sofern ein solcher von den internationalen
Fair-Trade-Vereinigungen festgelegt worden ist,

b) teilweise Vorauszahlungen, wenn der Erzeuger dies wünscht,
c) langfristige stabile Beziehungen zu den Erzeugern und Beteiligung der Erzeuger an der

Festlegung der Fair-Trade-Standards,
d) Transparenz und Rückverfolgbarkeit während der gesamten Lieferkette, um eine

angemessene Information der Verbraucher zu gewährleisten,
e) Produktionsbedingungen, die den acht Kernübereinkommen der Internationalen

Arbeitsorganisation (IAO) entsprechen,
f) Achtung der Umwelt, Schutz der Menschenrechte und insbesondere der Frauen- und

Kinderrechte und Achtung traditioneller Produktionsmethoden, die die wirtschaftliche
      und soziale Entwicklung fördern,
g) Kapazitätsaufbau und Stärkung der Fähigkeiten der Erzeuger, insbesondere der Klein-

und Grenzerzeuger, sowie der Arbeitnehmer in den Entwicklungsländern, ihrer
Organisationen sowie der jeweiligen Gemeinschaften, um die Nachhaltigkeit des fairen
Handels zu gewährleisten,

h) Unterstützung von Produktion und Marktzugang für die Erzeugerorganisationen,
i) Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Fair-Trade-Produktion und die

Handelsbeziehungen, die Aufgaben und Ziele des fairen Handels und die bestehende
Ungerechtigkeit internationaler Handelsregelungen,

j) Überwachung und Verifizierung der Einhaltung dieser Kriterien, wobei Organisationen
im Süden eine größere Rolle spielen müssen, damit die Kosten gesenkt werden und eine
stärkere lokale Beteiligung am Zertifizierungsprozess erreicht wird,

k) regelmäßige Beurteilungen der Auswirkungen von Fair-Trade-Maßnahmen;

                                                          
37 Vertragsnotiz veröffentlicht im Official Journal n2 S 65 of 03.04.02 und zusätzliche Information veröffentlicht im

Official Journal n2 S 79 of 23.04.02.
38 Europäisches Parlament Bericht über fairen Handel und Entwicklung (2005/2245(INI)) Entwicklungsausschuss

(endgültig) A6-0207/2006
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Öffentliche Einrichtungen können auch die Möglichkeit erwägen, bei der Definition von „Fairer
Handel“ auf die Kriterien und die Grundsätze von FINE hinzuweisen.39

Einige Beispiele:

Öffentliche Behörden können bei der Formulierung von Kriterien auch auf Gütesiegel für Fairen
Handel hinweisen, vorausgesetzt dass sie gleichwertige Produkte akzeptieren.

Manchmal kann es für die verantwortliche Beschaffungsabteilung einer Behörde jedoch
schwierig sein, die Gleichwertigkeit eines Produkts, das kein Gütesiegel mit den spezifischen
Parametern Fairen Handels trägt, nachzuweisen. Es empfiehlt sich deshalb, sich in der
Ausschreibung auf Minimumstandards für Fairen Handel zu konzentrieren, die auf den
wesentlichen Kriterien des Gütesiegels für Fairen Handel basieren.40

3.3.4. Varianten
Eine weitere Möglichkeit für Auftraggeber, die Produkte Fairen Handels in öffentliche
Beschaffung aufnehmen möchten, ist die Verwendung von Varianten, wie in Artikel 24 der
Richtlinie. Öffentliche Auftraggeber können Bieter ausdrücklich dazu auffordern, alternative
Angebote (Varianten) aus Fairem Handel anzubieten. In diesem Falle formulieren sie die
technischen Spezifikationen wie für ein Standardprodukt oder für eine Dienstleistung, und alle
Angebote (aus Fairem Handel oder aus nicht Fairem Handel) müssen den Mindestanforderungen
der technischen Spezifikationen entsprechen, die in den Vertragsdokumenten angegeben sind.
Der Auftraggeber kann dann alle Angebote auf der Basis derselben Vergabekriterien vergleichen
                                                          
39 Siehe Kapitel „1.2 Netzwerke Fairen Handels“ dieser Broschüre
40 Wie bereits oben erwähnt, arbeiten sämtliche Fairhandels-Organisationen gegenwärtig an einem Projekt für ein

Qualitätssystem für Fairen Handel. Zu diesem Zeitpunkt ist es schwierig vorherzusagen, wie die Mindestkriterien für
Fairen Handel ausgeführt werden. Voraussichtlich werden die Verpflichtung zu Fairem Handel sein,
Kapazitätsbildung, Stärkung der regionalen Entwicklung, Transparenz, Partizipation und Demokratisierung,
Nichtdiskriminierung, Respektierung der UN Konventionen im Bezug auf Kinder, sowie der ILO Konventionen im
Bezug auf Zwangsarbeit, einen sicheren und gesundheitsverträglichen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen,
Respekt für die Umwelt, langfristige und stabile Handelsbeziehungen, Zahlung eines fairen Preises,
Zahlungsbedingungen vereinbart durch die Organisationen Fairen Handels sowie Operationen und Nachweisbarkeit
der Produktkette.

�  Bei der öffentlichen Ausschreibung für den Mensa-Service en in öffentlichen Schulen
bezogen sich die Stadtverwaltungen Rom und Settimo Torinese auf die Parameter Fairen
Handels wie in der Resolution des Europäischem Parlaments für Fairen Handel vom
2/07/98 A4 – 198/98 und dem Schreiben der Kommission an den Ausschuss für „Fairen
Handel“ vom 29/11/99 – COM 1999/619 definiert.

�  Das belgische Parlament veröffentlichte “Le Guide des Achats Durables”, ein ministeriales
Rundschreiben, dass sich an seine öffentlichen Behörden wendet. Die hierfür gültige
Website gibt Beispiele und Informationen zu Fairem Handel und erklärt, dass
Ausschreibungsdokumente sich auf die Spezifikationen zu Fairem Handel im Leitfaden
beziehen können.

�  Einige Städte wie Bonn, Lyon1 und Leiden, beziehen sich in ihren Ausschreibungen bereits
auf das Label für Fairen Handel oder ein „gleichwertiges“.
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und den Zuschlag an das wirtschaftlich günstigste Angebot vergeben. Auf diese Weise, wenn
eine Variante mit fair gehandelten Produkten zum wirtschaftlich günstigsten Angebot wird, ist es
möglich, Belange Fairen Handels in öffentliche Beschaffungsabläufe zu integrieren, ohne diese
Kriterien ausdrücklich in den technischen Spezifikation der Ausschreibung anzugeben.

3.3.5  Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern, die den Vertrag erfüllen können

Kapitel VII der Richtlinie legt die Bestimmungen hinsichtlich des Nachweises auf die Eignung
und Auswahl der Bieters in öffentlichen Verträgen dar. Bevor der öffentliche Auftraggeber die
Angebote öffnet, kontrolliert er die persönliche, finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der
Bieter. Die Richtlinie führt eine Anzahl von Gründen an, unter denen der Bieter von der
Ausschreibung ausgeschlossen werden kann: Unter anderem die Teilnahmen an einer kriminellen

Organisation, Korruption, Bestechung und Geldwäsche, Bankrott, Verurteilung eines Gerichts,
schwerwiegender Amtsmißbrauch und Bruch der sozialen und ökologischen Rechtsvorschriften.
Die Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse des Anbieters, seiner
technischen und professionellen Fähigkeiten, gibt der Ausschreibungsbehörde die Möglichkeit, in
Erfahrung zu bringen, welche Bieter in finanzieller und technischer Hinsicht fähig sind den
Vertrag zu erfüllen. Zudem kann sie Referenzen bezüglich ihrer finanziellen Situation, ihrem
Know-how, ihrer Qualifikationen und Ressourcen etc.  einzuholen.

Zu diesem Zeitpunkt ist es ziemlich schwierig, Kriterien Fairen Handels anzuführen, da die
Vertragsbehörden sich darauf beschränken müssen, in Erfahrung zu bringen, wer den Vertrag
erfüllen kann. Ein Bieter/Produzent, der die Anforderungen Fairen Handels erfüllt, wird auf jeden
Fall die Minimumstandards im Bezug auf soziale und umweltverträgliche Auflagen erfüllen.

3.3.6.  Auftragsvergabe

In dieser Phase werden die einzelnen Angebote ausgewertet und beurteilt. Nur jene Angebote, die
den Kriterien der technischen Spezifikationen gerecht werden, werden weiter in Betracht
gezogen. Die Auftragsbehörde vergleicht die Preise und beurteilt dann die Qualität der
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten
einen Auftrag zu vergeben, entweder im Bezug auf (i) den niedrigsten Preis oder (ii) des
wirtschaftlich günstigsten Angebotes. Im Falle des niedrigsten Preises gibt es keinen weiteren
Spielraum für weitere Belange (Fairen Handels), da der Vertrag dem zugeschrieben werden

Das britische Office of Government Commerce, zum Beispiel, hat Richtlinien1 veröffentlicht,
wie Fairer Handel in öffentlichen Ausschreibungen aufgenommen werden kann. Die
Richtlinien geben vor, dass „ [...] Anzeigen und Aufrufe von Ausschreibungstexten deutlich
erwähnen können, dass Fairhandels-Optionen in die Produktpalette aufgenommen werden
können, vorausgesetzt, sie stimmen mit den Anforderungen für  Caterings des Departments
überein. So kann, zum Beispiel, Kaffees aus Fairem Handel in eine Auswahl von Kaffeesorten
mit eingeschlossen werden, die ein Bieter zur Verfügung stellt; [...]”
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muss, der alle relevanten technischen Kriterien erfüllt (dies kann auch bereits Belange Fairen
Handels beinhalten) und den niedrigsten Preis bietet.

Bei der Wahl des wirtschaftlich günstigsten Angebots können verschiedene Kriterien, neben
dem des Preises, wie das Kriterium Qualität, technischer Verdienst, Ästhetik, funktionale und
umweltbezogene Merkmale, in Betracht gezogen werden. Somit ist hier mehr Raum für Belange
Fairen Handels gegeben. Wie schon mehrfach in diesem Hintergrundbericht hervor gehoben,
muss jedoch Kriterium für die Wahl oder den Ausschluß eines Bieters einen klare Verknüpfung
mit dem Auftragsgegenstand aufweisen. Darüber hinaus gibt die Richtlinie vor, dass jedem
Kriterium eine bestimmte Gewichtung zugrunde liegen muss.41

Die Vergabekriterien, die von der Ausschreibungsbehörde formuliert werden, müssen in erster
Linie einen wirtschaftlichen Vorteil für die Behörde darstellen. Die Angebote müssen auf der
Basis wirtschaftlicher und qualitativer Kriterien b ewertet werden, um festzustellen welches
Angebot den höchsten Wert für das Geld bietet. “Buying Green!” hebt hervor, dass es für die
Evaluierung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes nicht notwendig ist, dass jedes einzelne
Kriterium einen Vorteil für die Ausschreibungsbehörde darstellt, sondern, dass alle (i.e.
wirtschaftlichen und, in diesem Falle, umweltorientierten) Kriterien den wirtschaftlichen
Vorteil ausmachen42. Darüber hinaus, gemäß dem Amtsblatt der Kommission zur Interpretation
sozialer Belange, das sich auf soziale Belange in Ausschreibungen bezieht, die im klaren
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen, können diese Kriterien auch herangezogen
werden, um das wirtschaftlich günstigste Angebot festzustellen43. Dies bedeutet, dass zur
Bewertung des wirtschaftlichen Vorteils eines Angebots  verschiedene Zielsetzungen wie soziale,
umweltverträgliche und Belange Fairen Handels in Betracht gezogen werden können.

Die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs im Bezug auf die Integration
umweltverträglicher und sozialer Kriterien in öffentliche Ausschreibungen, macht weiter
deutlich, wie solche strategischen Belange bei der Vergabe eines Auftrags aufgenommen werden
können. In Fall Kommission vs. die Französische Republik44 merkte das Gericht an, dass
bestimmte strategische Zielsetzungen, die im Einklang mit den grundsätzlichen Prinzipien des
EU-Regelwerkes stehen, als Vergabekriterium aufgenommen werden können, wenn sie ein
zusätzliches nicht entscheidendes Kriterium darstellen, das in Betracht gezogen wird, nachdem
die Angebote von einem rein wirtschaftlichen Standpunkt aus verglichen wurden und wenn sie
ausdrücklich in die Anmerkungen im Ausschreibungstext aufgenommen worden sind.45 Für
Belange Fairen Handels bedeutet dies im Falle von zwei oder mehreren wirtschaftlich
gleichwertigen Angeboten, dass  Fairhandels-Standards als zusätzliche nicht entscheidende
Kriterien aufgenommen werden können, vorausgesetzt, die Bedingungen stehen im Einklang mit
dem Gemeinschaftsrecht und wurden vorher veröffentlicht.

                                                          
41 Artikel 53 der Direktive.
42 “Buying green!”, siehe Fußnote 26
43 Amtsblatt der Kommission zur Interpretation vom 15.10.2001, siehe Fußnote 27
44 Siehe Fußnote 28
45In diesem Fall war das Kriterium eine Kondition in Bezug auf eine Initiative gegen Arbeitslosigkeit, die nicht

unbedingt mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stand.
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Im Fall Concordia Bus Finland46, räumte das Gericht ein, dass zusätzliche Punkte für
Unternehmen, die umweltverträglichen Kriterien entsprechen, vergeben werden können, wie CO2

Emissionen oder der Geräuschpegel eines Busses“[...] vorausgesetzt sie (i) weisen einen
Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand auf, (ii) gewähren der Auschreibungsbehörde keine
unbegrenzte Entscheidungsfreiheit (iii) sind ausdrücklich in den Vertragsunterlagen oder der
Bekanntmachung vermerkt und (iv) stehen im Einklang mit allen wesentlichen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts, im Besonderen dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung”.

So scheint es im Prinzip möglich,  das Extrapunkte für Angebote, die Produkte aus Fairem
Handel mit einschließen, vergeben werden können, sofern sie im Zusammenhang mit dem
Ausschreibungsgegenstand stehen und sofern die Kriterien Fairen Handels spezifisch und
objektiv bewertbar / messbar sind. Darüber hinaus würde die Aufnahme von Kriterien Fairen
Handels normalerweise nicht den Handel zwischen Mitgliedstaaten einschränken, da jeder
Wirtschaftstreibende, unabhängig von seinem Standort diese Produkte anbieten und an der
Ausschreibung teilnehmen kann.

Die Aufnahme von Fairhandels-Kriterien könnte im Falle eines Dienstleistungsvertrages etwas
schwieriger sein, da behauptet werden könnte, dass Kriterien Fairen Handels, z.B. hinsichtlich
der Versorgung in Mensen, keinen offensichtlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand
darstellt, d.h. die Versorgung einer Mensa. Hier ist ein klarer wirtschaftlicher Vorteil für den
Auftraggeber im Vergleich zu einer Dienstleistung ohne Fairhandels-Kriterien schwer messbar.47

Wie jedoch bereits oben angemerkt, muss der Vorteil für eine Behörde durch die Bewertung der
Ausschreibungskriterien als Ganzes gesehen werden. Zudem können Fairhandels-Kriterien
bereits Bestandteil des Auftragsgegenstands sein. Ein bestimmtes Angebot kann deshalb als das
wirtschaftlich günstigste angesehen werden, sofern die Aufnahme solch allgemein anerkannten
Zielsetzungen (u.a. Fairer Handel) als das effektivste Mittel angesehen werden, auf dass eine
öffentliche Behörde ihre Beschaffungsbedürfnisse nachhaltig gestaltet.

Einige Städte haben diesen Ansatz schon in die Praxis umgesetzt.
Rom hat in Bezug auf die „Lieferung von Produkten aus Fairem Handel“ an staatlichen Schulen
ein Vergabekriterium definiert. Die zu vergebenden Punkte waren 2 von 100.

Settimo Torinese gab ein Vergabekriterium im Bezug auf die “Bereitstellung von Produkten aus
Fairem Handel zusammen mit Sensibilisierungsmaßnahmen in Bezug auf Fairem Handel“
heraus. Die zu vergebenden Punkte waren 10 von 100.

Die Fähigkeit die Angaben der Anbieter auf ihren Richtigkeit zu prüfen (Nachweis)

Die Auftragsbehörde muss fähig sein, die Angaben der Anbieter auf ihre Richtigkeit hin zu
prüfen. In Concordia Bus Finland vetrat das Gericht den folgenden Standpunkt:

                                                          
46 Siehe Fußnote 28
47 Der Zusammenhang zwischen Kriterien Fairen Handels und dem Ausschreibungsgegenstand wurde in Punkt 3.3.3.

ausgearbeitet.
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„50 Die objektive und transparente Bewertung der verschiedenen Angebote hängt von der
Auftragsbehörde ab. Diese beruht auf  der Information und den Nachweisen der Bieter und die
Behörde muss in der Lage sein, effektiv zu überprüfen, ob die eingegangenen Angebote den
Vergabekriterien entsprechen.

51 Es ist so offensichtlich, dass dort, wo eine Auftragsbehörde ein Vergabekriterium
dahingehend formuliert, dass es weder die Absicht noch die Fähigkeit hat, die Richtigkeit der
Information der Bieter zu überprüfen, diese Behörde klar gegen den Grundsatz der
Gleichbehandlung verstößt, da solch ein Kriterium weder die Transparenz noch die Objektivität
des Ausschreibungsprozesses sichert.

52 Daher ist jedes Vergabekriterium, das es nicht zusätzliche Anforderungen enthält, die eine
wirksame Prüfung der Informationen der Bieter erlaubt, entgegen den wesentlichen Grundsätzen
des Gemeinschaftsrechts im Bezug auf öffentliche Beschaffung”48

Wie bereits in Sektion 3.3.3  in Bezug auf die Formulierung von technischen Fairhandels-
Spezifikationen erwähnt, können öffentliche Behörden Mindestanforderungen in Bezug auf
Fairen Handel formulieren, um sicher zu gehen, dass die Information, die von den Bietern zur
Verfügung gestellt wird, auf ihre Richtigkeit hin geprüft werden können und so leichter von
Angestellten im Bereich öffentliche Beschaffung angewandt werden können.

                                                          
48 Die gleichen Anforderungen können für die Kriterien der technischen Spezifikation angewendet

werden.2Sensibilisierungsmaßnahmen

WWAASS  IISSTT  FFAAIIRREERR  HHAANNDDEELL



33

4. “T
ue G

utes und rede darüber”

S
chlussfolgerungen

TTUUEE  GGUUTTEESS  UUNNDD  RREEDDEE  DDAARRÜÜBBEERR



„Tue Gutes und rede darüber!“ – Sensibilisierungsmaßnahmen

Ein wichtiger Aspekt bei der Vergabe von Aufträgen, die Produkte Fairen Handels beinhalten,
besteht darin,  dass öffentliche Behörden mit dem guten Beispiel vorangehen. Wird beim
öffentlichen Einkauf eine nachhaltige Beschaffungsstrategie verfolgt, können andere
Konsumenten als auch Lieferanten für die Belange des Fairen Handels sensibilisiert werden.

Es ist deshalb wichtig, dass öffentliche Institutionen, die eine nachhaltige Beschaffungspolitik
verfolgen wollen, diese so transparent wie möglich gestalten. Sie sollten auch Bieter und die
breite Öffentlichkeit dazu ermutigen, diesbezüglich eigene Initiativen zu ergreifen und
nachhaltige Alternativen zu unterstützen. Letztendlich kann dies auch einen positiven Effekt im
Bezug auf die Umsetzung von fairen Beschaffungsprozessen haben, da Bieter, die sich des
allgemeinen Interesses für verantwortlichen Konsum bewußt sind, mehr und mehr von sich aus
Optionen für Fairen Handel in ihre Angebote aufnehmen.

Schlußfolgerungen

Öffentliche Behörden können einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung durch ihre
Entscheidungen im Einkauf leisten. Belange Fairen Handels in die öffentlichen
Beschaffungabläufe aufzunehmen, ist ein wirksame Strategie für eine verantwortliche
Konsumpolitik, die sich einer nachhaltige Entwicklung verschreiben hat. Im Anbetracht der
bedeutenden Ausgaben im Bereich öffentliche Beschaffung, wird das Geld, das für eine faire
Beschaffung ausgegeben wird, sicher einen langanhaltende Auswirkung auf das Leben der
Produzenten und Arbeiter in Entwicklungsländern haben.

Viele öffentliche Institutionen setzen Faire Beschaffung bereits in die Tat um, indem sie Belange
Fairen Handels in die verschiedenen Stadien der öffentlichen Beschaffungsabläufe aufnehmen.
Bei der Durchführung von nachhaltigen Beschaffungsentscheidungen ist es wichtig, die
wesentlichen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts zu wahren, und den Zugang zur
Ausschreibung einzuschränken, beziehungsweise den Handelsverkehr zwischen den
Mitgliedsstaaten zu behindern. Der Europäische Gerichtshof hat bisher noch in keinem Fall
gerichtet, wo es speziell um die Aufnahme von Kriterien fairen Handels in öffentlichen

Die Schottische Regierungsverwaltung veröffentlichte im Mai 2004 einen Leitfaden und
Aktionsplan für öffentliche Beschaffer, Caterern und ihren internen  Kunden im Bezug auf die
„Aufnahme nachhaltiger Entwicklung in die Beschaffung von Nahrung und Catering-
Dienstleistungen.”1 Der Leitfaden ruft Leser auf, „Fairen Handel und Nahrungsmittel unter
ethischen Gesichtspunkten als Kaufoptionen zu betrachten; diese Bedürfnisse in
nichtdiskriminierenden Spezifikationen anzuführen, im Einklang mit den Anforderungen der
Nutzer und nach Vergabe des Auftrags mit den Lieferanten auf freiwilliger Basis zusammen
zu arbeiten.“

Konsumenten in den Europäischen Institutionen (Angestellte und Mitglieder des Europäischen
Parlaments) forderten die Caterer dazu auf, Fairhandels-Optionen in ihr Angebot aufzunehmen.
Eine Auswahl an Produkten aus Fairem Handel wie Kaffee aus Fairem Handel, Tee,
Schokolade und sogar Wein ist in den Kantinen der Institutionen zusätzlich zu herkömmlichen
Produkten erhältlich.
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Ausschreibungen gegangen ist. Dieser Hintergrundbericht weist öffentlichen Einrichtungen im
Hinblick auf diesbezüglich bestehende Rechtsprechung Möglichkeiten auf, wie sie, ohne die
weitere Interpretierung und Entwicklung dieser Konzepte durch den Gerichtshof zu
beeinträchtigen, Fairhandelskriterien in die verschiedenen Stadien öffentlicher Beschaffung
aufnehmen können.
27

EFTAs Partner im Fair Procura Projekt
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